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ronit (Casus COn8 II berichtet nach Lugo von Eenem Titius,
der von enmem unerfahrenen Zeremoniar gehindert wurde, die heiligen
Gefäße erühren, jeſprochen

während der Biſchof die Formel au  rd
erſt nachdem dieſe g9eprochen war, wurde ELr geheißen, Kelch und
Patene berühren. Viele Biſchöfe die Wiederholung der Weihe
gebeten wurden, wagten dies nicht einmal bedingungsweiſe zu tun
Wir glauben nicht, daß un er Titius mehr Erfolg haben würde;
und wollte er ſich Rom anfragen, ˙o dürfte eur wieder
mahnt werden: acquiescat!

Seckau. Aug Egger B

ur Vorſteher von Erziehungshäuſern hre Zög
inge beichthören?) Von nent Vorſteher eines Erziehungshauſes
für Knaben wurde Aum Aufſchluß gebeten M folgendem Fall Ein
älterer Schüler, bei dem nicht zu befürchten iſt, daß durch ſeine
Beicht dem Vorgeſetzten den Mund ſchließen nd die Hände binden
will kommt und bittet ich moge eine Beicht bren mit der Be⸗
gründung, ETL könne ſich anderen gegenüber nicht ſo ausſprechen
e- werde von miu der ich ihn kenne beſ verſtanden Der Exer
zitienmeiſter den der Vorſteher Um Rat fragte meinte önne das
unbedenklich tun Der Vorſteher tat dementſprechend 0  e aber ein
gewiſſes Bedenken da bu Raubte S eſtehe erne römiſche Ent cheidung
In dieſer Frage die den Vorſtehern verbiete ihre Zöglinge beicht  5  —
zuhören Er rag alſo was die römiſche Entſcheidung, die nicht
ſinden könne beſage und welche verpflichtende Kraft ſie habe erwähnt
auch EL habe gehört eS gebe Vorſteher von Erziehungsanſtalten
beſonders für verwahrloſte Kinder die regelmäßig Zöglinge eicht⸗
hören ohne jedoch ihre Zöglinge irgendwie zu beeinfluſſen daß ſie
bei ihnen beichteten da denſelben auch andere Beichtväter zur Ver⸗
fügung ſtehen Zur Löſung des Falles ſtellen wir drei Fragen

Exiſtiert emne rom! ch Entſcheidung dieſer rage und was
agt ſie?

Dürfen Vorſteher von Erziehungsanſtalten regelmäßig ihre
Zöglinge beichthören, auch wenn ſie dieſelben un keiner Weiſe dahin
beeinfluſ

Hat der Vorſteher ſeimem Fall richtig gehandelt?
Zur erſten Frage Eine allgemeine ömiſche Entſcheidung, wie

Re der Vorſteher ſeiner Anfrage vermutet exiſtiert nicht 0
aber hat die Ongr Inꝗ Uli 1899 vOI 32.

64 Enne Inſtruktion gegeben, die als vortreffliche Norm auch
unſerer Frage gelten kann.

Der römiſchen Kongregation wurde berichtet, daß Rom die
Oberen religiöſer Genoſſenſchaften ſowie Vorſtände von
Seminarien und Kollegien die Beichte threr Zöglinge die mit
ihnen demſelben Quſe weilen bren Die Kongregation verurteilt
dieſe Praxis und erläßt Eemn ausdrückliches Verbot (districte prohibe
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de XPresso mandato Leonis Papae III„ daß irge nd
An Vorſteher SIVe maior Sive minor) einer religiöſenGenoſſenſchaft oder Vorſtand eines Seminars oder
Anes Kollegs den ſeltenen Fall der Not ausgenommen, be
züglich deſſen ihr Gewiſſen belaſtet wird die ſakramentale ＋ſeiner Zöglinge, die mn demſelben Hauſe wohnen, höre. Die Kon—
gregation E zugleich n dieſem Dekrete darauf hin, welche Unzu⸗träglichkeiten, 10 welch große Schäden aus der erwähnten Praxis2

ntſtehen Für jeden, der nit dem Amte eines Seelſorgers au nur
Oberflächlich Crtrau iſt, ſel das eine ausgemachte Sache. Einesteils
werde bei den Zöglingen die Freiheit des Bekenntniſſes und die Voll
ſtändigkeit der Beicht gefährdet, anderſeits auch die Freiheit der Vor⸗
ſteher in der Leitung ihrer Kommunität. V  H etzten ſich dem Ver
dacht aus, daß ſie entweder Dinge Ius der Beicht verwerteten oder
diejenigen, die bei ihnen beichteten, bevorzugten.

Dementſprechend hat auch Pius In der vortrefflichen Inſtruktionder Kongregation der Biſchöfe und Regularen: Normae 320 instauran—
dam institutionem t disciplinam 1N Seminariis taliae N
10 APprobatae Ctã VOI 41, 42— die Am

52  änner 1908 für alle Seminarien von Italien vorgeſchriebenwurden, verordnet, daß die Vorſteher und Profeſſoren ſolcher Inſtitutenicht gleicher Zeit das mit eines geiſtlichen Führers, n o90es gewöhnlichen Beichtvaters ausüben önnen. Der
0 verordnete, daß hiefür ein eigener Spiritual, der Im
Seminar wohnen ſolle, beſtellt werde (a 217, Art 22

1, 8 Art 50 —57 inkl.)
In ſeinem gediegenen Kommentar 3u dieſen und ähnlichen Be

ſtimmungen römiſcher Kongregationen, die ſich auf das geiſtlicheLeben In den Seminarien beziehen,) wiederholt Micheletti dieſelbenGedanken und erwidert zugleich auf einige Einwände, die Gunſten
Oer gegenteiligen Praxis angeführt werden. So Man könne
doch bei einem Vorſteher unterſcheiden wiſchen ſeiner Stellung als
Vorſtand und ſeinem Beichtvateramt, ein kluger Vorſteher dochwohl beides In einem Verhalten auseinanderhalten önnen. Er ant
wortet mit Recht, das erfordere eine Klugheit, die ſelbſt außer  2gewöhnlichen Menſchen ui zu Gebote

Wir haben denſelben Einwand auch chon ausſprechen hören
don Vorſtehern religiöſer Genoſſenſchaften, halten eS aber für eine
gefährliche Selbſttäuſchung, jemand glaubt, ohne Schaden fürte Seelen beides miteinander vereinigen können, die äußere undinnere Leitung ſeiner Untergebenen.

Die Weisheit der Kirche, der eine Erfahrung von Jahrhunderten
Zu Gebote gilt uns viel mehr als die Einſicht elbſt eines hervor⸗

M. Micheletti, De ratione pietatis Sacris seminariis, ars108  . Freiburg, Herder



ragenden Geiſtesmannes; die Kirche aber hat, beſonders in neuerer
und neueſter Zeit, durch ihre Entſcheidungen bezüglich der Kloſter⸗
frauen, un denen die volle Freiheit derſelben in Gewiſſensſachen ge⸗
wahr wird, gezeigt, was ihre Auffaſſung hierin iſt Wir verweiſen
auf die berühmte Konſtitution Leos XIII Quemadmodum O0mnium

17 Dezember 1890 und die Beſtimmungen Pius' vom
Februar 1913 (U

Die üughei auch des vortrefflichſten Superiors (dasſelbe gilt
von Vorſtehern der Seminarien, ollegien und aller Erziehungs⸗
häuſer) m der äußeren Leitung ſeiner Untergebenen ird einer zu
weren Belaſtungsprobe unterworfen, wenn regelmäßig die
Beichte, ES aller, ſei CS8 einzelner hört Wie leicht würde
eine ſtrenge Aßrege gegenüber einem Untergebenen, der nicht 3u
den regelmäßigen Beichtkindern des Vorſtehers gehört, verdächtigt
werden können, Vie leicht wird * gemaßregelten Untergebenen werden,
ſich beklagen, die Beichtkinder des Vorſtehers würden bevorzugt
oder mit mehr Nachſicht behandelt. Auch hier gilt die Mahnung des
Apoſtels: nemini dantes Aan Offensionem. Ut 1101 vituperetur
ministerium noOstrunl 2 COr 6. ſowie die Mahnung, auch den
ein des Böſen 3u meiden. Die Vorteile, die manche Vorſteher
aus der Praxis, regelmäßig Beichten ihrer Zöglinge, venn auch nicht
aller, 3u hören, und hervorheben, werden unſeres Erachtens
weit überwogen von den Nachteilen, wie ſie in der Inſtruktion der
Kongregation ſo energiſch betont werden.

Daraus ergibt ſich auch die Antwort auf die zweite rage
Die ein Praxis, Im äßig Untergebenen, deren
äußere Leitung einem Vorſteher anvertraut iſt, beichtzuhören, muß
aus den angeführten Gründen mißbilligt werden.

Für Rektoren von Konvikten gilt das unſeres rachten als
einfache Schlußfolgerung Qus den Vorſchriften Pius' für die Se
minarien und Kollegien. Wir ſtehen aber nicht I eS auch für
die ektbren von anderen Knabenerziehungsanſtalten, wie Fürſorge⸗
erziehungsanſtalten auszudehnen, da dieſelben Gründe auch hier gelten.
Man halte nicht entgegen, man dürfe nicht ſpezielle kirchliche Be
ſtimmungen auf andere Verhältniſſe ausdehnen, Seminarien, Ordens
genoſſenſchaften ſeien etwas nderes als Fürſorgeanſtalten;
ebenſo gälten die erwähnten Beſtimmungen bloß für 255  talien Ganz
richtig! Aber das hebt die Bedeutung der inneren Gründe des 61

wähnten Verbotes keineswegs auf, die eine allgemeine Dbrm für
dieſe Dinge enthalten. Ein Vorſtand, der einem Amte gewachſen iſt,
wird auch ohne das Hilfsmittel der Beicht ſeine Zöglinge richtig be⸗
urteilen und gut leiten önnen. So geheimnisvoll iſt doch durchgängig
die Seele eines Zöglings nicht, daß man ſich nicht enn richtiges
Urteil über ihn aus eigenen und fremden Erfahrungen und Beo
achtungen bilden hnnte. Täuſchungen würden 10 auch nicht durch
die gegenteilige Praxis ausgeſchloſſen, kann nicht ein liſtiger Zögling
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auch den Beichtvater täuſchen? Wird nicht gerade die erwähnte Praxis
Uunter Umſtänden dazu verleiten? ſt 10 einer der Geſichtspunkte,
den die Kongregation für ihr Verbot mit Recht ſtark betont, die
Gefahr für die Vollſtändigkeit der Beichte. Wie ſtreng eS die Kirche
In dieſen Dingen nimmt, ergibt ſich Aus der Antwort des heiligen
Offiziums auf eine Anfrage, die ſich mit der Auslegung des eingangs
erwähnten Dekretes vom ðꝗ

.

Uli 1899 befaßt (ogl Vermeerſch,
Péeriodica 11 paS 99 8gg.) 57  100 decreto t Ing
1899 I monebantur IN Urbe religiosarum Communitatum,
86minariorum t Collegiorum supériores, eNCePto aliquo TaroO

UOrUIII alumnorum IN adem domoO manentium N·
Ales cConfessiones exCiperent, interrogata 681 R t Udui-
Sitio a aliquo superiore, utrum Saltem. 81 quando Ut In missioni-
Hus vel důmibus inchoatis, ununs tantum vel duo Sacerdotes
forent Iin domo, guorum CI 688E supeérior, possent ambo COI-
tratrum t alumnhorum Confessiones exCipere, respondit: Stan⸗
gum decreto 6t 11 CꝗSU. 9u praeter Superiorem aut
superiores nullus 81 IN domo Confessarius, 0o0mnis Sacerdos.
urisdictionem ab episcopo habens, 1doneus reputandus St 20
(COhnfessiones Sacramentales excipiendas.“ elbſt in olchen Not
fällen eſteht die Kongregation auf ihrer Entſcheidung.

Zur ritten rage: Der Vorſteher hat er recht gehandelt,
indem der Bitte ſeines Zöglings, ihn beichtzuhören, ntſprach
Für außerordentliche und ſeltene Einzelfälle hat 10 die Kongregation
ſe geſtattet, daß Vorſteher die Beicht eines ihrer Zöglinge hören
amt iſt aber von ſelbſt die ahnung gegeben, dies nicht öfters
3u tun, elbſt für den ſeltenen Einzelfall wird 10 das Gewiſſen der
Vorſteher belaſtet und var darum die Vorſicht des frageſtellenden
Anſtaltsleiters dem Geiſt der kirchlichen Vorſchriften en  rechend.
Dazu kommt, daß eS auf beſondere Bitte ſeines Zöglings, der
ihm mit großem Vertrauen entgegenkam, tat, ſich alſo in keiner Weiſe
aufdrängte, weder direkt noch indirekt. Schon Klemens III Dekret
vom Mai hatte bei dem Verbot, daß Vorſteher von
Ordensleuten die Beichten ihrer Untergebenen hören, den Fall aus
. daß 16 von und freiwillig darum
bitten (Si psimet Ubdꝗditi Sponte AC proprio motu 10 aD 618
petierint). Das gilt au nach dem Dekret der Inquiſition vom

Uli 1899, Vie Ojetti (Synopsis r1rerUuu morallum t juris Donti-
1Cii VOI III ausdrücklich bemerkt und beleuchtet ſo au
unſeren Fall

Auch bei den rengen Beſtimmungen der Konſtitution Leos III
ber die Gewiſſensrechenſchaft mn den öſtern (Dekret vom De
zember 1890 Juemadmodum omnnium) iſt den Untergebenen die
Freiheit gelaſſen, a u freiem Antriebe und nach
eigenem Belieben oder Gutbefinden den Oberen ihren Seelen
Uſtand zu eröffnen, von denſelben IMm Streben nach der Tugend



und öhere Vollkommenheit Awächten Rat und Troſt zu erWie viel mehr gilt dies Im Falle unſeres Anſtaltsleiters. halten
Mainz Ur Joſef Becker, Regens.

(Offenbarung des Mitſchuldigen als Entſchuldigung
von der Vollſtändigkeit der Beichte.) Ein Feldgeiſtlicher komm:
＋ inen Flecken des engſten Kriegsgebietes, um die dort befindlicheMannſchaft Beichte 3u hören. Zuletzt kommt auch ein Mädchen zuih und klagt ſich in der Beichte IN, mit einer geiſtlichen Perſongeſündigt zu haben. S  46e füh ſich ſeit dieſem Fehltritt über ihreBeichten beunruhigt. hr COmplex war der Kaplan des Ortes, der
inzwiſchen anderswohin abberufen wurde. Er konnte ſie von dieſerSünde nicht abſolvieren, da hatte EL ihr gleich geſagt Zu einem
Prieſter der Nachbarpfarren konnte ſie nicht kommen, da ohne hinreichenden Grund niemand die Erlaubnis ekam, die Gemeinde zuverlaſſen. Von der Kommunion onnte ſie auch nicht wegbleiben, da

aufgefallen wäre, zumal bei der gemeinſamen ihres Jungfrauen⸗vereines. Es blieb alſo der Pfarrer, dem ſie beichten onnte.
Sie verſuchte eS auch, aber Iim Bei  U  E verſagte ihr der Mut
Sie verſchwieg die Sünde. Von Gewiſſensbiſſen geplagt, eröffneteſie dann dem Kaplan ihre unwürdige Beichte. Dieſer beruhigte ſiemit dem Hinweis, daß ſie dieſe Sünde dem Pfarrer nicht beichtenbrauche. Sie olle die Beichte dieſer Sünde aufſchieben, bis ſie Ge
legenheit ätte, bei einem fremden Prieſter 3u beichten. Jetzt ſolle
te ihre vorherige Beichte beim Pfarrer mit ruhigem Gewiſſen einfachnoch einmal wiederholen.

Das Mädchen hatte ſich dann auch an dieſe Weiſung gehaltenund ſeither noch mehrmals beim Pfarrer gebeichtet, ohne jener Sünde
Erwähnung zu tun Nun wolle ſie alles in Ordnung bringen.Wie ſind dieſe Beichten 3u beurteilen? Um jeder böswilligenAusbeutung vorzubeugen, ſei ausbdrücklich erklärt: Der vorgelegte Falliſt mit allen Umſtänden fingiert, um eine Streitfrage der Paſtoral⸗theologie daran eingehender zu erörtern, als E für gewöhnlich in
den Paſtoralhandbüchern 1e

Was die Gültigkeit der Beichte in unſerem Falle bezweifelnläßt, iſt der Mangel MmM integritas bei der Anklage. Die Notwendigkeit,nach der Taufe begangenen, noch nicht durch die Schlüſſelgewaltder Kirche gerichteten ſchweren Sünden nach Zahl und Art
beichten, beruht ni auf einer necessitas Sacramenti. ſondernpraecepti. Hierin ſind alle Moraliſten einig. Freilich hat das eſeder Integrität auch einen Einfluß auf Gültigkeit und Wirkſamkeitdes Sakramentes. Denn wer das Geſetz nicht erfüllen mag, beharrtIn chwerer Sünde nd vollzieht nicht jene wahre Abwendung von
der Sünde, wie 6 die notwendige Vorausſetzung jeder Rechtfertigung,auch der Iim Sakramente der Buße, iſt Die Forderung der inteégritasbei der Beichte iſt ein poſitives, göttliches Geſetz Vie ſich von ſelbſt


